
1. ALLGEMEINES
Für sämtliche Geschäfte zwischen  dem Kunden und der Werbeagentur 
made (im Folgenden Agentur genannt) gelten ausschließlich diese „All-
gemeinen Geschäftsbedingungen“. Entgegenstehende Geschäftsbedin-
gungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von  der Agentur 
ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.

Von diesen  „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abweichende oder 
diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser „Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen“ unwirksam sein,  so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen 
Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Ver-
träge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr 
dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

2. VERTRAGSABSCHLUSS
Grundlage der Geschäftsbeziehungen ist der jeweilige Vertrag (Ange-
bot), in dem alle vereinbarten Dienstleistungen  (Leistungsumfang) sowie 
die Vergütung festgehalten werden. 

Die Werbeagentur made behält sich vor, Vertragsabschlüsse auch aus-
schließlich auf mündlicher Basis zu akzeptieren.

Die im Angebot der Agentur genannten Preise gelten unter dem Vorbe-
halt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde liegenden Auftragsdaten 
unverändert bleiben, längstens jedoch 30 Kalendertage nach Eingang 
des Angebotes beim Auftraggeber. Änderungen des Leistungs- oder 
Lieferumfanges nach erfolgter Auftragsvergabe durch den Auftragge-
ber werden nach  Aufwand berechnet. Die Agentur verpflichtet sich,  den 
Auftraggeber über Leistungs- und Liefererhöhungen nach bestem Wissen 
vorab zu informieren.

Die Angebote der Agentur sind freibleibend. Der Kunde ist an seinen 
Auftrag eine Woche nach Zugang bei der Agentur gebunden. Aufträge 
des Kunden gelten erst durch schriftliche Auftragsbestätigung der Agen-
tur als angenommen, sofern die Agentur nicht - etwa durch Tätigwerden 
auf Grund des Auftrages - zu  erkennen gibt, dass sie den Auftrag an-
nimmt.

3. LEISTUNG UND HONORAR
Wenn nicht anderes vereinbart ist,  entsteht der Honoraranspruch der 
Agentur für  jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die 
Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorauszahlungen zu 
verlangen.

Alle Leistungen  der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte 
Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Dies gilt insbeson-
dere für alle Zusatzleistungen der Agentur.

Alle der Agentur erwachsenen Barauslagen sind vom Kunden  zu erset-
zen. Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. Wenn abzuse-
hen  ist, dass die tatsächlichen Kosten die veranschlagten  um mehr als 20 
Prozent übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die höheren 
Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden geneh-
migt, wenn  der Kunde nicht binnen drei Werktagen nach  diesem Hinweis 
schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen 
bekannt gibt.

Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer nicht 
zur Ausführung gelangen, gebührt der Agentur eine angemessene Vergü-
tung. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der Kunde an diesen 
Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und 
dergleichen sind vielmehr unverzüglich der Agentur zurückzustellen.

Bei Aufträgen mit Leistung/Lieferung an  Dritte gilt der  Besteller als  
Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung 
getroffen wurde. Die Preise der Agentur enthalten keine Mehrwertsteuer.  
Diese wird gesondert ausgewiesen. Preise schließen Verpackung, Fracht, 
Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten nicht ein. Die Preise 
werden in Euro als Gesamtsumme angegeben.

Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen behalten wir uns vor. 
Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 10 % der Bestellmenge sind 
branchenüblich und gelten als vertragsmäßige Erfüllung. Bei Unterliefe-
rung der Bestellmenge besteht kein Anspruch auf Nachlieferung der 
Fehlmenge. Bei Überlieferung der Bestellmenge bis zu 10 % besteht 
Anspruch auf Weiterberechnung.

4. ZUSATZLEISTUNGEN
Unter  Zusatzleistungen versteht die Werbeagentur made Leistungen, die 
erst während der Auftragsabwicklung entstehen. Diese können in der 
Regel in  einem Angebot nicht kalkuliert werden. Sie werden einzeln 
erfasst, summiert und dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. 
Folgende Zusatzleistungen können anfallen:
Organisationskosten: Kuriere, Taxi, Fahrtkosten, Telekommunikation, Porto
Materialkosten: Kopien, Laserausdrucke, Proofs, Andrucke, Papiere, 
Fotolabor, Filmmaterial
Layoutscans: Scans für Layoutzwecke
Texterfassung: Datenübernahme durch manuelle Texterfassung 
Datenübernahme: Datenübernahme von  Dateien, die manuell korrigiert 
werden müssen
Auftragserweiterung: Leistungen, die vom Auftraggeber innerhalb eines 
Projekts in Auftrag gegeben und die im Angebot bzw. der Auftragsbe-
stätigung nicht berücksichtigt wurden
Autorenänderungen: thematische oder inhaltliche Änderungen  bestehen-
der Konzepte, Texte, Bilder und Entwürfe durch den Auftraggeber 

Die Agentur ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremd-
leistungen  im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. 
Der Auftraggeber erteilt mit Auftragsannahme der Agentur entspre-
chende Vollmacht. 

Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auf-
trag zu  unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind 
vom Auftraggeber zu erstatten.

5. PRÄSENTATION
Für die Teilnahme an  Präsentationen steht der Agentur ein angemessenes 
Honorar zu, das zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand 
der Agentur für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher Fremdleis-
tungen deckt. Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, 
so bleiben alle Leistungen der Agentur, insbesondere die Präsentati-
onsunterlagen  und deren Inhalt im Eigentum der Agentur. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese – in welcher Form auch immer – weiter zu nutzen. 
Die Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur zurückzustellen. 

Führt die Präsentation zu einem Auftrag, so ist das Präsentationshonorar 
anzurechnen.

6. VERPFLICHTUNG ZUR VERSCHWIEGENHEIT
Die Agentur, ihre Mitarbeiter und die hinzugezogenen Dritten verpflich-
ten sich, über alle Angelegenheiten, die ihnen  im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren. Diese Schweigepflicht bezieht sich sowohl auf den Auftrag-
geber, als auch auf dessen Geschäftsverbindungen. 

Nur der Auftraggeber selbst, nicht aber dessen  Erfüllungsgehilfen, kann 
die Agentur schriftlich  von dieser Schweigepflicht entbinden. Diese Ver-
pflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertrages.

7. EIGENTUMSRECHT UND URHEBERSCHUTZ
Alle Leistungen der Agentur (z.B. Ideen, Konzepte, konkrete PR-Maßnah-
men etc.), auch einzelne Teile daraus, bleiben im Eigentum der Agentur. 
Der Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars nur das Recht der Nut-
zung (einschließlich Vervielfältigung) zum vereinbarten Zweck  und im 
vereinbarten Nutzungsumfang. 

Die Agentur ist nicht verpflichtet, Dateien  oder Layouts, die im Computer 
erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der 
Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten, so ist dies gesondert 
zu  vereinbaren und zu vergüten. Hat die Agentur dem Auftraggeber 
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger 
Zustimmung der Agentur geändert werden.

Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich 
vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig 
davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung 
der Agentur erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem Urheber eine 
gesonderte angemessene Vergütung zu (siehe Punkt 3).

In der Durchführung eines Auftrages kann es notwendig werden, Rechte 
Dritter zur Nutzung zu erwerben. Daher ist eine Übergabe der Ur-
sprungsdaten der Leistungen/Lieferungen an den Auftraggeber grund-
sätzlich  nicht möglich. Ausnahme hiervon ist, dass die Agentur im Namen 
des Auftraggebers diese Rechte in entsprechenden Umfang erwirbt.
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Bei der Nutzung von Personen darstellenden Bildmaterials, insbesondere 
für eine beabsichtigte werbliche Nutzung sowie für textliche Unterstel-
lungen und tendenzfremde Verwendung mit denen die Persönlichkeits-
rechte einer Person verletzt werden  können, behält sich die Agentur ein 
Verweigerungsrecht vor ohne, dass die Grundlagen des Auftrages in  
seiner Gesamtheit hiervon berührt werden.

Für an die Agentur übermittelte Unterlagen gleich welcher Art, haftet 
der Auftraggeber allein, wenn hiermit in  der Ausführung seines Auftra-
ges Rechte insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt werden. Die 
Agentur ist nicht verpflichtet die Urheberverhältnisse oder den Nutzungs-
rechteumfang für den Auftraggeber festzustellen. Der Auftraggeber 
spricht die Agentur von allen Ansprüchen Dritter frei.

8. KENNZEICHNUNG UND BELEGMUSTER
Die Agentur  ist berechtigt, auf allen  Informationsmitteln und bei allen 
Maßnahmen auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuwei-
sen, ohne, dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht.

Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber der 
Agentur 10 bis 20 einwandfreie Belege unentgeltlich. Die Agentur  ist 
berechtigt, diese Muster zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden.

9. GENEHMIGUNG UND HAFTUNGSBEGRENZUNG
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der Lieferungen sowie der 
zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in  jedem Fall zu 
prüfen und binnen fünf Werktagen freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger 
Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt. Die Gefahr etwaiger 
Fehler geht mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung auf den 
Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in 
dem sich an  die Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschlie-
ßenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konn-
ten. Dies gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 

10. TERMINE
Die Agentur  bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die 
Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden allerdings  erst dann 
zur Geltendmachung der ihm gesetzlich  zuständigen  Rechte, wenn er der 
Agentur eine angemessene Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit 
dem Zugang eines Mahnschreibens an die Agentur. Eine Verpflichtung 
zur Leistung von Schadenersatz aus  dem Titel des  Verzugs besteht nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur.
Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse - insbesondere Verzö-
gerungen bei Auftragnehmern der Agentur - entbinden die Agentur  
jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten Liefertermins.

11. Zahlung
Rechnungen der Agentur sind sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug 
fällig. Eine etwaige Skontoverrechnung bezieht sich nicht auf Fracht, 
Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Bei verspäteter Zah-
lung gelten Verzugszinsen in  Höhe von 6 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz  des Bürgerlichen Gesetzbuches als vereinbart. Gelieferte Wa-
ren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Agentur. 

Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen  aufrechnen oder ein  Zurückbehaltungsrecht geltend ma-
chen.

12. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ
Der Kunde hat anfallende Reklamationen innerhalb von drei  Werktagen 
nach Leistung durch die Agentur schriftlich geltend zu machen und zu 
begründen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht 
dem Kunden das Recht auf Verbesserung der Leistung durch die Agentur 
zu. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen  Verzugs, 
Unmöglichkeit der Leistung, positiver  Forderungsverletzung, Verschuldens 
bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger Leistung, 
Mängelfolgeschadens  oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausge-
schlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz  oder grober Fahrlässigkeit der 
Agentur beruhen.

Anforderungen,  die subjektiver Berurteilung unterliegen, insbesondere 
Farbgebung, Helligkeitsschwankungen und Tonabweichungen, begründen 
keine Gewährleistungsansprüche.

13. HAFTUNG
Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte,  Reinausfüh-
rungen und Reinzeichnungen entfällt jede Haftung der Agentur.

Für die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der wettbewerbsrecht-
lichen Vorschriften  bei dem von  der Agentur vorgeschlagenen Kommuni-
kationsmaßnahmen ist ausdrücklich  der Kunde verantwortlich. Insbeson-
dere wird der Kunde eine von der Agentur vorgeschlagene Maßnahme 
erst dann freigeben, wenn er sich selbst von der wettbewerbsrechtlichen 
Unbedenklichkeit vergewissert hat oder wenn er bereit ist, dass mit der 
Durchführung der Maßnahme verbundene Risiko selbst zu tragen. Jegli-
che Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der Maßnahme 
gegen  den Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Insbesondere haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, eigene Anwalts-
kosten des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für 
anfällige Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter.

Für den Fall, dass wegen der Durchführung einer Maßnahme die Agentur 
selbst in  Anspruch genommen wird, hält der Kunde die Agentur schad- 
und klaglos. Der Kunde hat der Agentur somit sämtliche finanziellen und 
sonstigen Nachteile (einschließlich immaterieller Schäden) zu ersetzen. 
Entsteht der Agentur daraus Schaden, so ist der Kunde verpflichtet, 
Schadenersatz zu leisten.

Beanstandungen, gleich welcher Art, sind innerhalb einer Woche nach 
Auslieferung des Werkes schriftlich  bei der Agentur geltend zu machen. 
Danach gilt das Werk als mangelfrei angenommen.

14. ANZUWENDENDES RECHT
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen Kunden und Agentur und auf die 
Frage eines gültig zustande gekommenen Vertrages sowie seiner Vor- 
und Nachwirkungen ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden.

15. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort ist Dresden. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder 
unmittelbar zwischen der Agentur und dem Kunden ergebenden Streitig-
keiten wird das für den  Sitz  der Agentur örtlich und sachlich zuständige 
deutsche Gericht vereinbart. Die Agentur  ist jedoch auch berechtigt ein 
anderes, für den Kunden zuständiges Gericht, anzurufen.
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Die Werbeagentur made (nachfolgend made genannt) mit Sitz in Dres-
den stellt dem Kunden die Leistungen ausschließlich  zu folgenden Bedin-
gungen zur Verfügung: 

1. VERTRAGSGEGENSTAND WEBHOSTING
made bzw. die Partner der Agentur  betreiben Webserver,  die 24 Stun-
den am Tag an das Internet angebunden sind. made stellt Gewerbetrei-
benden Plattenspeicher auf Webservern  für eigene Zwecke zur Verfü-
gung. Die auf dem Webserver abgelegten Informationen können welt-
weit über das Internet abgerufen werden. Der Kunde nutzt das Internet 
gewerblich für die Darstellung seines Unternehmens. 

2. LEISTUNGSERBRINGUNG WEBHOSTING
made erbringt selbst oder durch  Dritte Leistungen nach näherer Maßga-
be seines Leistungsangebots.
Der Vertrag zwischen  dem Kunden und made kommt erst nach Auftrags-
bestätigung oder durch tatsächliche Durchführung des Auftrags durch 
made zustande. Mit Rechnungsstellung sind die in  der Rechnung genann-
ten Positionen eingerichtet.
Der Kunde ist berechtigt, andere Unternehmen oder deren Waren und 
Dienstleistungen  auf dem Webserver darzustellen. Die Haftung für die 
Drittpräsentation übernimmt in jedem Fall der Kunde. Bei der Gestaltung 
seiner Seiten ist der Kunde hinsichtlich der Wahl der technischen Mög-
lichkeiten weitgehend frei. made behält sich  allerdings vor, den  Einsatz 
von Techniken  zu untersagen, die den Webserver übermäßig stark belas-
ten.
made sagt eine Erreichbarkeit des Webservers von 98 % im Jahresmittel 
zu. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in  denen  der Webserver aufgrund 
von technischen  oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich 
von made liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter, Störungen  des 
Internets durch Netzanbieter etc.), über das Internet nicht zu erreichen ist.
made stellt dem Kunden einen Zugang zur Verfügung, mit dem dieser 
sein Angebot selbst speichern, ändern, ergänzen oder löschen kann (File 
Transfer Protokoll - FTP). made stellt dem Kunden hierzu einen passwort-
geschützten Account zur Verfügung. Der Kunde verpflichtet sich, das 
Passwort streng geheim zu halten und made unverzüglich zu informieren, 
sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort 
bekannt ist. Für den Inhalt seiner Seiten ist allein der Kunde verantwort-
lich. Er stellt made von etwaigen Ansprüchen Dritter frei.
Der Kunde verpflichtet sich keine pornographischen/erotischen Inhalte 
(z.B. Nacktbilder, Peepshows etc.) ohne schriftliche Genehmigung auf 
seinem Speicherplatz abzulegen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
stimmt er der Zahlung einer Vertragsstrafe in  Höhe von 6000 Euro zu. 
Außerdem ist made zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.
Der Kunde hat aktuelle Sicherheitskopien von seinen Daten anzufertigen.

3. ZAHLUNG
Für Leistungen zahlt der Kunde die in  der Preisliste bzw. Tarifbeschrei-
bung ausgewiesenen Preise 12 Monate im Voraus. Sonderleistungen bzw. 
zusätzliche Leistungen zum Tarif (z.B.  zusätzlicher Speicherplatz oder 
zusätzliche E-Mail Adressen, etc.) haben den gleichen  Abrechnungszeit-
raum wie der dazugehörige Tarif. .de-/ .at-/ .ch- und .li-Domains sind 12 
Monate, .com/.net/.org-Domains sind 12 Monate (CORE) bzw. 24 Mona-
te (NSI) im Voraus zu bezahlen. Domainkosten werden im Falle einer 
Kündigung nicht zurückerstattet.
Grundsätzlich werden die fälligen Beträge per Vorkasse/Überweisung 
eingezogen. Die Rechnungen von  made sind sofort ohne Abzug zur Zah-
lung fällig. Die Rechnungszustellung kann von made wahlweise per Post, 
per Fax oder per E-Mail erfolgen. Für den Fall, dass der Kunde seine 
Zahlungsverpflichtung nicht rechtzeitig erfüllt, schuldet er vom Fälligkeits-
zeitpunkt an  zusätzlich Zinsen  in Höhe von 6 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen  Gesetzbuches. Gerät ein Kunde mit der 
Zahlung des Entgeltes in Verzug oder wird eine Lastschrift nicht eingelöst, 
so ist made berechtigt, ihm die Präsenz zu sperren. Für Rück-Lastschriften 
hat der Kunde eine Bearbeitungsgebühr von  10,00 Euro und für jede 
Mahnung 4,50 Euro zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug wird ein gerichtli-
ches Mahnverfahren eingeleitet. Als Datum der Zahlung gilt der Zah-
lungseingang bei made. Nach Ablauf der Mahnfrist bzw. bei  Zahlungs-
verzug ist made berechtigt, die entsprechende Internet-Präsenz des 
Kunden ohne weitere Ankündigung sofort zu sperren und die Domain 
nach Ablauf von 4 Wochen  nach der Mahnfrist bzw. seit Beginn des 
Zahlungsverzugs zu  löschen bzw. die Domain  an  die DENIC zu überge-
ben. Es gilt dann die DENIC Direktpreisliste. Bei der Sperrung der Prä-
senz bzw. Domain fallen auch weiterhin die monatlichen Gebühren an, 
da die Leistung von made bei ordnungsgemäßer Zahlung weiter zur 
Verfügung gestanden hätte bzw. für die Dateien des Kunden weiter 
Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird. Bei Sperrung der Präsenz 
wegen Zahlungsverzug ist eine Bearbeitungs-gebühr in Höhe von 60,00 
Euro vom Kunden zu zahlen. Die Sperrung der Präsenz wird solange

 aufrechterhalten, bis sämtliche Kosten (auch  außergerichtliche Mahnkos-
ten, Gerichtskosten, Anwaltskosten  und die Bearbeitungsgebühr wegen 
Sperrung) vollständig bezahlt sind. Bei Sperrung der Domain/Präsenz 
haftet made nicht für Schäden, die durch die Sperrung beim Kunden 
eintreten. Ist die Sperrung zu unrecht oder zu  früh erfolgt, haftet made 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Kunde hat made unver-
züglich von  einer unberechtigten Sperrung zu informieren. Die verspätete 
Mitteilung lässt Schadensersatzansprüche entsprechend entfallen.

Der Kunde ist verpflichtet stets seine aktuelle Anschrift mitzuteilen.  Sollte 
sich die Anschrift geändert haben, ist made nicht verpflichtet die neue 
Anschrift zu ermitteln, sondern made kann die Domain bzw. Internetprä-
senz sperren bzw. die Domain zur Löschung freigeben.
Bei allen vereinbarten Preisen handelt es sich um Festpreise. Eine Rücker-
stattung an den Kunden ist auch bei wesentlichem Unterschreiten der in 
der technischen Übersicht vorgesehenen Menge ausgeschlossen.
Sollte sich um die Zahlungsverpflichtung Streit ergeben, darf made 
trotzdem die Präsenz sperren, bis  die von made geforderte Zahlung 
erfolgt ist. Die Zahlung kann  dann vom Kunden zurückgefordert werden. 
Das Bestreiten der Zahlungsverpflichtung durch den Kunden führt nicht 
dazu, dass made das Recht auf Sperrung der Präsenz verliert.

4. PREISÄNDERUNG
made ist berechtigt, die Preise nach  schriftlicher Vorankündigung mit 
einer Frist von 6 Wochen zu erhöhen. In  diesem Fall hat der Kunde das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu dem Termin  zu kündi-
gen, an dem die Preisänderung wirksam wird, wenn die Preisanhebung 
über die allgemeine Preissteigerung wesentlich hinausgeht. 

5. ÜBERSCHREITUNG DES DATENTRANSFERVOLUMENS
Sofern das auf das Angebot des Kunden  entfallende Datentransfervolu-
men innerhalb eines laufenden Monats die in der technischen  Übersicht 
vorgesehene Höchstmenge übersteigt, berechnet made dem Kunden  den 
über das vertraglich eingeräumte Volumen hinausgehenden Datentrans-
fer gesondert. Dies erfolgt für jeden angefangenen GB zu einem Satz 
nach aktueller Preisliste.

6. VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNG
Der Vertrag wird mit einer Mindestvertragslaufzeit von 1 Jahr geschlos-
sen. Er kann von jedem Vertragsteil mit einer Frist von vier Wochen zum 
Vertragsablauf gekündigt werden. Wird keine rechtzeitige Kündigung 
ausgesprochen, verlängert sich die Vertragslaufzeit um die gleiche Län-
ge. Dies wiederholt sich  für jede neue Laufzeit entsprechend. Die Kündi-
gung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Ohne Kündigungsbe-
stätigung des Auftragnehmers ist die Kündigung unwirksam.
Das Recht zur fristlosen  Kündigung aus  wichtigem Grund bleibt davon 
unberührt. Als wichtiger Grund für die Kündigung des Vertrages durch 
made gilt insbesondere ein Verstoß des Kunden gegen gesetzliche Ver-
bote, insbesondere die Verletzung strafrechtlicher,  urheberrechtlicher, 
wettbewerbsrechtlicher, namensrechtlicher oder datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen, ein  Zahlungsverzug, der länger als zwei Wochen andau-
ert, die Fortsetzung sonstiger Vertragsverstöße nach  Abmahnung durch 
made, eine grundlegende Änderung der rechtlichen oder technischen 
Standards im Internet, wenn es für made dadurch unzumutbar wird, seine 
Leistungen ganz oder teilweise weiter zu erbringen. Bei fristloser Kündi-
gung der  Domain oder Präsenz/Tarif fallen auch weiterhin die Gebühren 
an, die bis zur fristgemäßen Auflösung angefallenen wären, da die 
Leistung von made bei ordnungsgemäßer Vertragserfüllung die ihr ob-
liegenden Leistungen erbracht hätte. Die bezahlten  Domaingebühren sind 
in keinem Fall, auch nicht anteilig, zurück zu erstatten.

7. FOLGEN DER KÜNDIGUNG, VERTRAGSSTRAFE
Falls der Kunde eine Domain für sich  hat registrieren  lassen, wird made 
auch nach Vertragsende hieran  keine Rechte geltend machen. Die Dom-
ain bleibt bis  zum Ende der vom Kunden bezahlten Periode auf diesen 
angemeldet. Sofern  der Kunde danach nicht selbst für eine weitergehen-
de Delegierung sorgt, wird made die Domain freigeben. 

8. LEISTUNGEN MADE
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf made die ihm oblie-
genden Leistungen auch von fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten 
erbringen lassen.
Soweit einzelne Leistungen von made nach  zeitlichem Aufwand abge-
rechnet werden, hat der Kunde Anspruch auf monatliche Abrechnungen. 
Darin  soll die Art der abgerechneten  Leistung und die aufgewendete 
Zeit bezeichnet werden. Für Leistungen, die made auf Wunsch des Kun-
den an einem anderen Ort, als seinem Geschäftssitz erbringt, kann er 
auch An- und Abfahrtszeiten berechnen. Für jeden gefahrenen  Kilometer 
steht ihm eine Pauschale von 0,60 Euro zu.
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9. RECHTE DRITTER
Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die Bereitstellung und Veröffent-
lichung der Inhalte der von ihm eingestellten und/oder nach seinen In-
formationen  für ihn von made erstellten Webseiten  weder gegen deut-
sches noch gegen sein hiervon gegebenenfalls abweichendes Heimat-
recht, insbesondere Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrecht, ver-
stößt. made behält sich vor, Seiten, die inhaltlich bedenklich erscheinen, 
von einer Speicherung auf seinem Server auszunehmen. Den Anbieter 
wird er von einer etwa vorgenommenen  Löschung der Seiten unverzüglich 
informieren. Das Gleiche gilt, wenn made von dritter Seite aufgefordert 
wird, Inhalte auf seinen Webservern zu ändern oder zu  löschen, weil sie 
angeblich fremde Rechte verletzen. Es entsteht für made keine Prüfungs-
pflicht. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
made ist berechtigt, solche Webseiten, deren  Speicherung auf dem 
Webserver Rechte Dritter verletzen könnte, von der Festplatte zu löschen 
oder in  anderer geeigneter Weise vom Zugriff durch  Dritte auszuschlie-
ßen. Den Kunden wird made unverzüglich von einer solchen Maßnahme 
benachrichtigen. Für den Fall, dass der Kunde den Nachweis erbringen 
kann, dass eine Verletzung von Rechten  Dritter nicht zu befürchten ist, 
wird made die betroffenen Webseiten Dritten wieder verfügbar machen. 
Von Ersatzansprüchen Dritter, die auf unzulässigen Inhalten einer Web-
seite des Kunden beruhen, stellt der Kunde made hiermit frei. Schadens-
ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

10. DOMAINS
Soweit Gegenstand der Leistungen von made auch die Bereitstellung 
und/oder Pflege von Internet-Domains ist, wird made gegenüber dem 
DENIC, dem InterNIC oder einer anderen Organisation zur Domain-Ver-
gabe lediglich  als Vermittler tätig. Durch Verträge mit solchen Organisa-
tionen wird ausschließlich der Kunde berechtigt und verpflichtet.
made hat auf die Domain-Vergabe keinen Einfluss. made übernimmt 
deshalb keine Gewähr dafür, dass  die für den Kunden beantragten und 
delegierten Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Be-
stand haben. Das gilt auch für die unterhalb der Domain von  made 
vergebenen Subdomains.
Bei der Einrichtung der Internetpräsenz mit dem gewünschten Namen 
(Domain) des Kunden kann es vorkommen, dass der Name bereits verge-
ben ist.  Ein  Vertrag über die Einrichtung der Internetpräsenz wird dann 
als nicht zustande gekommen angesehen.
Bei der Übernahme eines  Namens mit bereits bestehender Internetprä-
senz bei einem anderen Provider, kann es zu einem mehrtägigen Ausfall 
der Internetpräsenz kommen. Soweit sich dieser Ausfall in technisch mög-
lichem und vertretbarem Rahmen hält, sind sämtliche Schadensersatzan-
sprüche ausgeschlossen. made haftet darüber hinaus nur für vorsätzliches 
und grob fahrlässiges Handeln.
Sollte der  Kunde von dritter Seite aufgefordert werden, eine Internet-
Domain aufzugeben, weil sie angeblich fremde Rechte verletzt, wird er 
made hiervon unverzüglich unterrichten. Von Ersatzansprüchen Dritter, die 
auf der unzulässigen Verwendung einer Internet-Domain beruhen, stellt 
der Kunde made hiermit frei.
made ist jederzeit berechtigt, die Dateien des Kunden auf einem ande-
ren Speicherbereich abzulegen und die IP-Adresse entsprechend zu 
ändern, ohne dass der Kunde daraus Ansprüche gegen made geltend 
machen kann.

11. E-MAIL UND NEWSGROUPS
made behält sich vor, für den Kunden eingegangene persönliche Nach-
richten zu löschen, soweit sie nicht binnen vier Wochen  nach Eingang auf 
dem Mailserver von ihm abgerufen wurden. Das Versenden von  Rund-
schreiben oder Serienbriefen (Nachrichten, die inhaltsgleich an mehrere 
Empfänger versandt werden) über den  Account des Kunden ist untersagt, 
sofern dabei insgesamt mehr als 100 Empfänger im Monat angeschrie-
ben werden. Ebenso ist das Versenden von Nachrichten mit kommerzieller 
Werbung ohne Aufforderung durch den Empfänger untersagt.
Soweit Gegenstand der Leistungen von made auch die Gewährung des 
Zugangs zu öffentlichen Diskussionsforen  (Newsgroups) ist,  richtet sich  die 
Dauer der Speicherung von öffentlichen Nachrichten nach den betriebli-
chen Erfordernissen von made.

12. SUCHMASCHINENEINTRAG
Gegen Aufpreis führt made eine Anmeldung der Internet-Präsenz bei 
einer von made festgelegten Auswahl von  Suchmaschinen (Online-Such-
dienste von Internet-Inhalten) durch. Diese Leistung erbringt made nach 
besten Möglichkeiten einer automatisierten Anmeldung, jedoch ohne 
Gewähr für die tatsächliche Aufnahme der Internet-Präsenz  in die be-
troffenen  Suchmaschinen. Über eine Aufnahme und den Zeitpunkt ent-
scheidet alleinig der Betreiber der jeweiligen Suchmaschine. Dem Kunden 
ist bekannt, dass von ihm für die Anmeldung angegebene Daten (Stich-
wörter, Beschreibungen) im Internet übertragen werden und nach der 
Aufnahme in eine Suchmaschine allgemein zugänglich sind. Für die für 

die Anmeldung erforderlichen Daten hat der Kunde die alleinige Ver-
antwortung. Eine Prüfung, ob die Datenrechte Dritter verletzt werden, 
wird nicht vorgenommen. 

13. DATENSCHUTZ
Der Kunde ist damit einverstanden, dass persönliche Daten (Bestandsda-
ten) und andere Informationen, die sein Nutzungsverhalten  (Verbindungs-
daten) betreffen (z. B. Zeitpunkt, Anzahl und Dauer der Verbindungen, 
Zugangskennwörter, Up- und Downloads), von made während der Dauer 
des Vertragsverhältnisses gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung 
des Vertragszwecks, insbesondere für Abrechnungszwecke, erforderlich 
ist.  Mit der  Speicherung erklärt er sein Einverständnis. made unterliegt 
dem Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG). Die erhobenen Bestandsda-
ten verarbeitet und nutzen made auch zur Beratung der Kunden, zur 
Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwecke und zur bedarfsge-
rechten Gestaltung der Telekommunikationsleistungen. Der Kunde kann 
einer solchen Nutzung seiner Daten widersprechen.
made verpflichtet sich, dem Kunden auf Verlangen jederzeit über den 
gespeicherten Datenbestand, soweit er  ihn betrifft, vollständig und un-
entgeltlich Auskunft zu erteilen. made wird weder diese Daten noch  den 
Inhalt privater Nachrichten des Kunden ohne dessen Einverständnis an 
Dritte weiterleiten. Dies gilt nur insoweit nicht,  als made gesetzlich ver-
pflichtet ist, Dritten, insbesondere staatlichen  Stellen, solche Daten zu 
offenbaren oder soweit international anerkannte technische Normen dies 
vorsehen und der Kunde nicht widerspricht.
made weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz 
für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem Internet, nach  dem 
derzeitigen  Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden 
kann. Der Kunde weiß, dass made das auf dem Webserver gespeicherte 
Seitenangebot und unter Umständen auch  weitere dort abgelegte Daten 
des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere 
Teilnehmer am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, unbe-
fugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den  Nachrichtenverkehr zu 
kontrollieren. Für die Sicherheit der von ihm ins  Internet übermittelten 
Daten trägt der Kunde deshalb selbst Sorge.

14. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
made haftet ausschließlich  für Schäden, die von ihm oder seinen Erfül-
lungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung in Fällen 
einfacher Fahrlässigkeit bei Vermögensschäden der Art nach auf  vorher-
sehbare, unmittelbare Schäden und der Höhe nach auf 500,00 Euro 
beschränkt. Im übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

15. FREISTELLUNG
Der Kunde verpflichtet sich, made im Innenverhältnis (zwischen made und 
Kunde) von allen etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen,  die auf 
rechtswidrigen Handlungen des Kunden oder inhaltlichen Fehlern der von 
diesem zur Verfügung gestellten Informationen beruhen. Dies gilt insbe-
sondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen. 

16. URHEBERRECHTE
Soweit made für den Kunden oder im Auftrag des Kunden für Dritte 
Webpräsentationen gestaltet, überträgt made dem Kunden ein aus-
schließliches Nutzungsrecht an den erstellten Seiten für  die Dauer des 
Vertragsverhältnisses. 

17. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Sofern der Kunde Vollkaufmann 
ist,  sind die für den  Sitz von  made örtlich zuständigen Gerichte aus-
schließlich zuständig. made kann Klagen  gegen den Kunden  auch an 
dessen Wohn- oder Geschäftssitz erheben. 

18. SONSTIGES
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages gelten nur dann, wenn 
sie schriftlich vereinbart wurden. Das gilt auch  für eine Änderung dieser 
Schriftformklausel.
Alle Erklärungen von made können auf elektronischem Weg an  den 
Kunden gerichtet werden. Dies gilt auch für Abrechnungen im Rahmen 
des Vertragsverhältnisses.
Der Kunde kann mit Forderungen gegenüber made nur aufrechnen, wenn 
sie anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein  oder werden 
oder sollte der Vertrag eine ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der Lücke tritt eine dem wirt-
schaftlichen Zweck der Vereinbarung nahe kommende Regelung, die von 
den Parteien vereinbart worden wäre, wenn sie die Unwirksamkeit oder 
das Fehlen einer Bestimmung gekannt hätten.
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